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68. 
Leitungen: Stellvertretungsbestellung am Institut für Physiologie 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den Bestimmungen 
des § 20 (5) UG 2002 idgF sowie des § 4 (2) des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz 
idgF 

• Frau Ao.Univ.-Prof. Dr.phil. Anna GRIES 
zur 1. Stellvertreterin des Vorstandes des Institutes für Physiologie 
rückwirkend ab 01.10.2009 bis zum 28.02.2013 

 

bestellt hat. 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 

69. 
Leitungen: Stellvertretungsbestellungen am Institut für Biophysik 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den Bestimmungen 
des § 20 (5) UG 2002 idgF sowie des § 4 (2) des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz 
idgF 
 

• Herrn Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.tech. Ernst HOFER 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Vorstandes des Institutes für Biophysik 
mit Wirkung ab 01.01.2010 befristet bis 2 Monate nach Dienstantritt der/des der Organisations-/ 
Subeinheit zugeordneten Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors, längstens jedoch bis zum 
Ende der Funktionsperiode am 28.02.2013,  
 

• Frau Univ.-Doz. Mag. Dr.rer.nat. Brigitte PELZMANN 
zur 2. Stellvertreterin des supplierenden Vorstandes des Institutes für Biophysik 
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mit Wirkung ab 01.01.2010 befristet bis 2 Monate nach Dienstantritt der/des der Organisations-/ 
Subeinheit zugeordneten Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors, längstens jedoch bis zum 
Ende der Funktionsperiode am 28.02.2013,  

 

bestellt hat. 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
70. 
Leitungen: Stellvertretungsbestellung an der Klinischen Abteilung für Gynäkologie an der 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den Bestimmungen 
der §§ 20 (5), 32 (2) UG 2002 idgF sowie des § 4 (4) des Organisationsplanes der Medizinischen 
Universität Graz idgF 
 

Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. Arnim BADER 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Leiters der Klinischen Abteilung für Gynäkologie  
an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
mit Wirkung ab 01.01.2010 befristet bis 2 Monate nach Dienstantritt der/des der Organisations-/ 
Subeinheit zugeordneten Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors, längstens jedoch bis zum 
Ende der Funktionsperiode am 28.02.2013,  
 

bestellt hat. 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
71. 
Teaching Units: Errichtung einer Teaching Unit und Bestellung des Leiters 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass gemäß der Richtlinie über die Errichtung 
von Teaching Units, veröffentlicht im 13. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität Graz 
im Studienjahr 2008/09 vom 18.03.2009, RN 73, folgende Teaching Unit vom Rektorat eingerichtet 
wurde: 
 

Teaching Unit:  „Pharmakologie“ 
Leiter:   Herr Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. Thomas GRIESBACHER 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
 
72. 
Organisation: Organisatorische Gliederung der Organisationseinheit für Administration 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Leiterin der Organisationseinheit für 
Administration in Übereinstimmung mit § 10 Abs. 3 des Organisationsplans der Medizinischen Universität 
Graz nach Zu- und Abstimmung mit dem Vizerektor für Finanzmanagement und Organisation 
nachstehende organisatorische Gliederung der Organisationseinheit für Administration beschlossen hat: 
 
 

ORGANISATORISCHE GLIEDERUNG DER 

ORGANISATIONSEINHEIT FÜR ADMINISTRATION 

 

§ 1. Rechtsgrundlagen 

(1) Die Organisationseinheit für Administration (im Folgenden: „O-ADM“) ist gemäß den 
Bestimmungen des Organisationsplans eine nichtwissenschaftliche Organisationseinheit des 
Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz. 
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(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-ADM hat gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung für die 
O-ADM zuständigen Mitglied des Rektorats bzw. beratenden Organs gemäß den Bestimmungen 
des O-Plans die gesonderte Ermächtigung, die O-ADM organisatorisch zu gliedern. 

 

§ 2. Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

(1) Die O-ADM ist verantwortlich für die Abwicklung des Bibliotheksbetriebes, der 
Personaladministration und des Rechtswesens der Medizinischen Universität Graz. 

(2) Die O-ADM nimmt ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich mit der Zielsetzung wahr, die 
obersten Organe sowie die wissenschaftlichen und weiteren Organisationseinheiten des 
Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz in deren Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich ebenso wie alle Studierenden der Medizinischen Universität Graz effizient 
und effektiv zu unterstützen. 

§ 3. Organisationsstruktur 

(1) Die O-ADM wird in folgende Abteilungen gegliedert: 

- die Abteilung Bibliothek, im Folgenden „A-BI“ genannt, 
- die Abteilung Personaladministration, im Folgenden „A-PA“ genannt, 
- die Abteilung Recht, im Folgenden „A-RE“ genannt. 

 

§ 4. Leitungsstruktur 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der O-ADM sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter werden 
gemäß den Bestimmungen des Organisationsplanes durch das Rektorat auf Vorschlag des nach der 
Geschäftsordnung für die O-ADM zuständigen Mitglieds des Rektorats unter Beachtung der 
universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder befristet bestellt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-ADM sowie die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende 
Leiter können durch das Rektorat oder das nach der Geschäftsordnung für die O-ADM zuständige 
Mitglied des Rektorats aus wichtigem Grund, insbesondere wegen einer schweren Pflichtverletzung, 
einer strafgerichtlichen Verurteilung, mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung, wegen eines 
begründeten Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen 
werden. 

(3) Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden 
vom zuständigen Mitglied des Rektorats auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters der O-ADM 
entsprechend den universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder befristet bestellt und 
können von diesen auf dieselbe Weise aus wichtigem Grund, insbesondere wegen einer schweren 
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder 
geistiger Eignung, wegen eines begründeten Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des 
Dienstverhältnisses abberufen werden. 

 

§ 5. Kundmachung und In- und Außerkrafttreten 

Diese Subgliederung gilt bis auf Widerruf ab Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz. Mit der Veröffentlichung gelten alle zuvor veröffentlichten Subgliederungen und/oder 
dieser Subgliederung widersprechende Bestimmungen als widerrufen. 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor  
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73. 
Organisation: Organisatorische Gliederung der Organisationseinheit für Finanzen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass der Leiter der Organisationseinheit für 
Finanzen in Übereinstimmung mit § 10 Abs. 3 des Organisationsplans der Medizinischen Universität Graz 
nach Zu- und Abstimmung mit dem Vizerektor für Finanzmanagement und Organisation nachstehende 
organisatorische Gliederung der Organisationseinheit für Finanzen beschlossen hat: 

 

ORGANISATORISCHE GLIEDERUNG DER 

ORGANISATIONSEINHEIT FÜR FINANZEN 

 

§ 1. Rechtsgrundlagen 

(1) Die Organisationseinheit für Finanzen (im Folgenden: „O-FIN“) ist gemäß den Bestimmungen des 
Organisationsplans eine nichtwissenschaftliche Organisationseinheit des Verwaltungsbereichs der 
Medizinischen Universität Graz. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-FIN hat gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung für die 
O-FIN zuständigen Mitglied des Rektorats bzw. beratenden Organs gemäß den Bestimmungen des 
O-Plans die gesonderte Ermächtigung, die O-FIN organisatorisch zu gliedern. 

 

§ 2. Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

(1) Die O-FIN ist verantwortlich für die finanzielle Verwaltung der Medizinischen Universität Graz mit 
den Schwerpunkten Finanzbuchhaltung, Bilanzierung, Kostenrechnung und Controlling. 

(2) Die O-FIN nimmt ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich mit der Zielsetzung wahr, die 
obersten Organe sowie die wissenschaftlichen und weiteren Organisationseinheiten des 
Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz in deren Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich ebenso wie alle Studierenden der Medizinischen Universität Graz effizient 
und effektiv zu unterstützen. 

 

§ 3. Organisationsstruktur 

(1) Die O-FIN wird in folgende Abteilungen gegliedert: 

- die Abteilung Controlling, im Folgenden „A-CO“ genannt, 
- die Abteilung Finanzbuchhaltung, im Folgenden „A-FI“ genannt. 

 

§ 4. Leitungsstruktur 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der O-FIN sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter werden gemäß 
den Bestimmungen des Organisationsplanes durch das Rektorat auf Vorschlag des nach der 
Geschäftsordnung für die O-FIN zuständigen Mitglieds des Rektorats unter Beachtung der 
universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder befristet bestellt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-FIN sowie die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende 
Leiter können durch das Rektorat oder das nach der Geschäftsordnung für die O-FIN zuständige 
Mitglied des Rektorats aus wichtigem Grund, insbesondere wegen einer schweren Pflichtverletzung, 
einer strafgerichtlichen Verurteilung, mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung, wegen eines 
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begründeten Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen 
werden. 

(3) Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden 
durch das nach der Geschäftsordnung zuständige Mitglied des Rektorats auf Vorschlag der Leiterin 
oder des Leiters der O-FIN entsprechend den universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder 
befristet bestellt und können von diesen auf dieselbe Weise aus wichtigem Grund, insbesondere 
wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder 
körperlicher oder geistiger Eignung, wegen eines begründeten Vertrauensverlustes oder wegen 
Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen werden. 

 

§ 5. Kundmachung und In- und Außerkrafttreten 

Diese Subgliederung gilt bis auf Widerruf ab Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz. Mit der Veröffentlichung gelten alle zuvor veröffentlichten Subgliederungen und/oder 
dieser Subgliederung widersprechende Bestimmungen als widerrufen. 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
 

74. 
Organisation: Organisatorische Gliederung der Organisationseinheit für Infrastruktur 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass der Leiter der Organisationseinheit für 
Infrastruktur in Übereinstimmung mit § 10 Abs. 3 des Organisationsplans der Medizinischen Universität 
Graz nach Zu- und Abstimmung mit dem Vizerektor für Finanzmanagement und Organisation 
nachstehende organisatorischen Gliederung der Organisationseinheit für Infrastruktur beschlossen hat: 
 
 

ORGANISATORISCHE GLIEDERUNG DER 

ORGANISATIONSEINHEIT FÜR INFRASTRUKTUR 

 

§ 1. Rechtsgrundlagen 

(1) Die Organisationseinheit für Infrastruktur (im Folgenden: „O-IFS“) ist gemäß den Bestimmungen 
des Organisationsplans eine nichtwissenschaftliche Organisationseinheit des Verwaltungsbereichs 
der Medizinischen Universität Graz. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-IFS hat gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung für die  
O-IFS zuständigen Mitglied des Rektorats bzw. beratenden Organs gemäß den Bestimmungen des 
O-Plans die gesonderte Ermächtigung, die O-IFS organisatorisch zu gliedern. 

 

§ 2. Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

(1) Die O-IFS ist verantwortlich für die Sicherstellung der Informations-, Gebäude- und technischen 
Infrastruktur der Medizinischen Universität Graz. 

(2) Die O-IFS nimmt ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich mit der Zielsetzung wahr, die 
obersten Organe sowie die wissenschaftlichen und weiteren Organisationseinheiten des 
Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz in deren Aufgaben- und 
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Verantwortungsbereich ebenso wie alle Studierenden der Medizinischen Universität Graz effizient 
und effektiv zu unterstützen. 

 

§ 3. Organisationsstruktur 

(1) Die O-IFS wird in folgende Abteilungen gegliedert: 

- die Abteilung Facilitymanagement, im Folgenden „A-FM“ genannt, 
- die Abteilung Informationstechnik, im Folgenden „A-IT“ genannt. 

 

§ 4. Leitungsstruktur 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der O-IFS sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter werden gemäß 
den Bestimmungen des Organisationsplanes durch das Rektorat auf Vorschlag des nach der 
Geschäftsordnung für die O-IFS zuständigen Mitglieds des Rektorats unter Beachtung der 
universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder befristet bestellt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-IFS sowie die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende 
Leiter können durch das Rektorat oder das nach der Geschäftsordnung für die O-IFS zuständige 
Mitglied des Rektorats aus wichtigem Grund, insbesondere wegen einer schweren Pflichtverletzung, 
einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung, wegen 
eines begründeten Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen 
werden. 

(3) Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden 
durch das nach der Geschäftsordnung zuständige Mitglied des Rektorats auf Vorschlag der Leiterin 
oder Leiters der O-IFS unter Beachtung der universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder 
befristet bestellt und können von diesen auf dieselbe Weise aus wichtigem Grund, insbesondere 
wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder 
körperlicher oder geistiger Eignung, wegen eines begründeten Vertrauensverlustes oder wegen 
Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen werden. 

 

§ 5. Kundmachung und In- und Außerkrafttreten 

Diese Subgliederung gilt bis auf Widerruf ab Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz. Mit der Veröffentlichung gelten alle zuvor veröffentlichten Subgliederungen und/oder 
dieser Subgliederung widersprechende Bestimmungen als widerrufen. 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor  
 

 
 
75. 
Leitungen: Bestellung des Leiters und des stellvertretenden Leiters der Abteilung Facilitymanagement  
(A-FM) 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass in Übereinstimmung mit § 3 Abs. 1 der 
organisatorischen Gliederung der Organisationseinheit für Infrastruktur idgF iVm § 10 Abs. 1 lit. f des 
Organisationsplans an der Medizinischen Universität Graz, veröffentlicht im 6. Stück des Mitteilungsblattes 
der Medizinischen Universität Graz im Studienjahr 2009/2010 vom 18.11.2009, RN 38, entsprechend dem 
Vorschlag des Leiters der Organisationseinheit für Infrastruktur  
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• Herr Ing. Harald WENINGER 
zum Leiter der Abteilung Facilitymanagement (A-FM) 
mit Wirkung ab 20.01.2010 auf unbefristete Zeit 
 

• Herr FOI Harald WERNER 
zum stellvertretenden Leiter der Abteilung Facilitymanagement (A-FM) 
mit Wirkung ab 20.01.2010 auf unbefristete Zeit 

 
bestellt wurde. 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor  

 
 
76. 
Leitungen: Bestellung der Leiterin und des stellvertretenden Leiters der Abteilung Informationstechnik 
(A-IT) 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass in Übereinstimmung mit § 3 Abs. 1 der 
organisatorischen Gliederung der Organisationseinheit für Infrastruktur idgF iVm § 10 Abs. 1 lit. f des 
Organisationsplans an der Medizinischen Universität Graz, veröffentlicht im 6. Stück des Mitteilungsblattes 
der Medizinischen Universität Graz im Studienjahr 2009/2010 vom 18.11.2009, RN 38, entsprechend dem 
Vorschlag des Leiters der Organisationseinheit für Infrastruktur  
 

• Frau Sabine SUPPAN 
zur Leiterin der Abteilung Informationstechnik (A-IT) 
mit Wirkung ab 20.01.2010 auf unbefristete Zeit 
 

• Herr Robert SCHRÖTTNER 
zum stellvertretenden Leiter der Abteilung Informationstechnik (A-IT) 
mit Wirkung ab 20.01.2010 auf unbefristete Zeit 

 
bestellt wurde. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 

77. 
Erst- bzw. Wiederverlautbarung der Betriebsvereinbarung über die Voraussetzungen und Modalitäten 
sowie Höhe der Abgeltungen für Dienstreisen gem. § 4 Z 19 iVm § 62 Abs. 3 Kollektivvertrag für die 
ArbeitnehmerInnen der Universitäten (Dienstreise-BV) 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt die zwischen der Medizinischen Universität Graz bzw. 
dem Amt der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Rektor einerseits und den Betriebsräten 
für das wissenschaftliche und das allgemeine Universitätspersonal bzw. den zuständigen 
Dienststellenausschüssen an der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden, andererseits abgeschlossene Betriebsvereinbarung bekannt: 
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Die Verlautbarung der entsprechenden Betriebsvereinbarung für das allgemeine Universitätspersonal vom 
16.12.2009 ist somit gegenstandslos. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
78. 
Senat: Beschluss über die Größe ab der kommenden Funktionsperiode 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung am 16.12.2009 die Größe ab der kommenden Funktionsperiode beschlossen hat: 
 
Größe des Senats gemäß § 25 Abs. 2 und Abs. 3a UG 2002 idgF  –  18 Mitglieder  
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
79. 
Satzung: Änderung im Satzungsteil „Einrichtung und Zusammensetzung des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen gemäß § 25 Abs. 1 Z 18 UG und § 19 Abs. 2 Z 5 UG“ 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung am 16.12.2009 gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 UG 2002 idgF auf Basis des Rektoratsbeschlusses vom 
14.12.2009 folgende Änderungen beschlossen hat: 
 
Überschrift des Satzungsteils: 
Einrichtung und Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß § 25 Abs 1 Z 
18 UG und § 19 Abs 2 Z 5 UG  
 
§ 1 Einrichtung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen: 
(1) An der Medizinischen Universität Graz ist vom Senat ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
einzurichten. Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKGL) hat die Aufgabe, Diskriminierungen 
durch Universitätsorgane auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
 Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung entgegenzuwirken und die 
Angehörigen und Organe der Universität in diesen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen (§ 42 
Abs 1 UG). 
 
(2) Weiters ist der AKGL mit sämtlichen Fragen der Gleichbehandlung und Frauenförderung befasst (§ 42 
Abs 1 UG iVm § 41 Abs 2 B-GlBG). 
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(3) Der AKGL ist jenes Gremium, dem die Überprüfung der Einhaltung der ausreichenden Frauenquote im 
Sinne des § 42 Abs 8a UG obliegt. 
 
§ 2 Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen: 
(1) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Medizinischen Universität Graz 
besteht aus 24 Mitgliedern. Die im Senat vertretenen Gruppen von Universitätsangehörigen entsenden die 
Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen auf Vorschlag des AKGL in der Weise, dass die 
in § 94 Abs 2 Z 1 UG genannte Personengruppe 2 Mitglieder entsendet, die in § 94 Abs 2 Z 2 genannte 
Personengruppe 10 Mitglieder, die in § 94 Abs 3 UG genannte Personengruppe 10 Mitglieder und die in § 
94 Abs 1 Z 1 UG genannte Personengruppe 2 Mitglieder.  
 
§ 3 Arbeit des Arbeitskreises: 
(1) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funktion an 
keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 42 Abs 3 UG). Sie dürfen bei der Ausübung ihrer Befugnisse 
nicht behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen nicht benachteiligt werden. 
Die Tätigkeit als AKGL - Mitglied gilt als wichtiger Beitrag zur Erfüllung der Dienstpflichten. 
 
(2) Den Mitgliedern des AKGL ist vom Rektorat in allen inneruniversitären Angelegenheiten Auskunft zu 
erteilen sowie Einsicht entsprechend den Bestimmungen des § 42 Abs 4 UG zu gewähren. 
 
(3) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen: 
1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen vor erfolgter Ausschreibung; 
2. die Liste der eingelangten Bewerbungen sowie sämtliche Bewerbungsunterlagen; 
3. die Liste der für Berufungs- und Habilitationsverfahren bestellten Gutachterinnen und Gutachter sowie 
die erstellten Gutachten im jeweiligen Berufungs- und Habilitationsverfahren. 
4. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber. 
 
(4) Der AKGL ist bei allen Hearings, Aufnahme- Vorstellungs- und Bewerbungsgesprächen im Zuge von 
Personalauswahlverfahren mindestens 1 Woche vor dem jeweiligen Termin nachweislich schriftlich 
einzuladen. Der AKGL kann mit maximal 2 Mitgliedern diese Termine wahrnehmen.   
 
§ 4 Ressourcen: 
Das Rektorat hat für die administrative Unterstützung des AKGL Sorge zu tragen sowie die erforderlichen 
Ressourcen des AKGL (Personal, Raum und Sachaufwand) für die Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung 
zu stellen. 
 
§ 5 Konstituierung des Arbeitskreises: 
(2) Bei Ausscheiden von AKGL - Mitgliedern vor Ablauf der Funktionsperiode gilt folgende Regelung: 
Sobald 2 Mitglieder aus derselben Personengruppe (im Sinne des § 2 Abs 1) ausgeschieden sind, entsendet 
die im Senat vertretene und betroffene Gruppe von Universitätsangehörigen auf Vorschlag des AKGL 2 
neue Mitglieder für den Rest der Funktionsperiode. 
 
(3) Die Regelung des § 5 Abs 2 ist sinngemäß auch für den Fall anzuwenden, wenn insgesamt 4 AKGL – 
Mitglieder, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe (im Sinne des § 2 Abs 
1), vor Ablauf der Funktionsperiode ausgeschieden sind. 
 
§ 6. Übergangsbestimmungen: 
Außer Kraft mit Beschluss des Senates vom 16.12.2009 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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80. 
Geschäftsordnung: Wiederverlautbarung der Geschäftsordnung des Arbeitskreises für Gleich-
behandlungsfragen der Medizinischen Universität Graz 
Die Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen, Frau ao.Univ.-Prof.in Dr.in Daisy Kopera, 
gibt bekannt, dass der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Medizinischen Universität Graz gemäß 
§ 42 Abs. 3 UG iVm § 1 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 des Satzungsteils „Geschäftsordnung der Medizinischen 
Universität Graz“ idgF in seiner 2. ordentlichen Sitzung im WS 2009/2010 vom 17.12.2009 folgende 
Geschäftsordnung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen der Medizinischen Universität Graz 
beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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81. Personalnachrichten 
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende Personalnachrichten bekannt: 
 
 
Die Lehrbefugnis als PDin/PD (PrivatdozentIn) wurde erteilt: 
 
 
Herrn PD Dr. Udo ANEGG, Universitätsklinik für Chirurgie „Chirurgie“ 
 
Herrn PD Dr. Heimo CLAR, Universitätsklinik für Orthopädie „Orthopädie und orthopädische Chirurgie“ 
    
Frau PDin Mag.a Dr.in Nadia DANDACHI, Universitätsklinik für Innere Medizin „Pathophysiologie und 
Immunologie“ 
  
Herrn PD Dr. Hans Jürgen DORNBUSCH, „Kinder- und Jugendheilkunde“ 
 
Herrn PD Dr. Christian FAZEKAS, Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie 
„Medizinische Psychologie und Psychotherapie“ 
 
Herrn PD Dr. Georg FEIGL, Institut für Anatomie „Anatomie“ 
  
Herrn PD Dr. Armin GERGER, Universitätsklinik für Innere Medizin „Innere Medizin“ 
  
Frau PDin Dr.in  Barbara GÜRTL-LACKNER, Institut für Pathologie „Pathologie“ 
  
Herrn PD Dr. Philipp KLARITSCH, Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
„Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ 
  
Herrn PD Dr. Bernd LEINWEBER, Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie „Dermatologie und 
Venerologie“ 
  
Herrn PD Dr. Georg MOSSBÖCK, Universitäts-Augenklinik „Augenheilkunde“ 
  
Frau PDin Dr.in  Eva ROHDE, Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 
„Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin“ 
  
Herrn PD DI Dr. Frank SINNER, Joanneum Research „Medizinische Chemie“ 
  
Herrn PD Dr. Oleksly TSYBROVSKYY, Institut für Pathologie „Pathologie“ 
 
Frau PDin Dr.in  Claudia WILD, „Sozialmedizin“ 
 
 
 
 
 
 
 
Ernennungen gemäß BDG 1979: 
 
Frau Amtsrätin Astrid BLASCHITZ wurde mit 01. August 2009 auf eine Planstelle der Verwendungsgruppe 
K1 ernannt. 
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Als Universitätsprofessoren konnten gewonnen werden: 
 
 
Herr Univ.Prof. Dr.med.univ. Akos Heinemann wurde am 24.04.1966 in Budapest/Ungarn geboren. Nach 
der Matura 1984 am Bundesgymnasium Leoben begann er das Studium der Humanmedizin an der Karl-
Franzens-Universität Graz, das er 1991 mit der Promotion abschloss. Im Anschluss daran begann seine 
wissenschaftliche Arbeit an der Universitätsklinik für Innere Medizin, Abteilung für Gastroenterologie und 
Hepatologie, die am Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie der Medizinischen Fakultät der 
Karl-Franzens-Universität Graz fortgesetzt wurde. Als Erwin-Schrödinger-Stipendiat verbrachte er 1998 bis 
1999 und 2002 Studienaufenthalte am Imperial College Medical School in London. Im Jahr 2000 erfolgte 
die Habilitation   Pharmakologie. Nach Absolvierung der erforderlichen klinischen Ausbildung in den 
Gegenfächern Chirurgie, Innere Medizin, Dermatologie und Allergologie schloss er die Facharztausbildung 
für Pharmakologie und Toxikologie 2003 ab. Seit 2006 ist er Sprecher des PhD Programms „Molecular 
Inflammation / MOLMED“ an der Medizinischen Universität Graz.  
Mit Wirkung vom 01.10.2009 wurde Akos Heinemann vom Rektor zum Universitätsprofessor für das  
Fachgebiet Pharmakologie berufen. 
 
 
Herr Univ.Prof. Dr.med. Thomas Armin Schildhauer wurde am 12.01.1963 in Düsseldorf geboren. Er legte 
1982 sein Abitur am Ruhrtal-Gymnasium in Schwerte/Ruhr ab und begann sein Medizinstudium an der 
Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule in Aachen. In der Zeit von 1988 bis 1990 war er als ‚Arzt-
im-Praktikum’ in der Inneren Medizin (Aachen) und der Orthopädie (Dortmund) angestellt. Parallel 
beendete er 1990 seine medizinische Dissertation, die in Zusammenarbeit mit der Physikalischen Biochemie 
der RWTH Aachen und dem Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik in St. Ingbert durchgeführt 
wurde. 1990 und 1993 führten ihn Forschungsanstellungen im Bereich Biomechanik und künstlicher 
Knochenherstellung an die University of Southern California, Los Angeles und an das Hospital For Special 
Surgery, Cornell University, New York. Seine chirurgische Facharztausbildung begann er 1993 in der 
Chirurgischen Klinik und Poliklinik der BG-Universitätskliniken ‚Bergmannsheil’ an der Ruhr-Universität in 
Bochum. Eingeschlossen in diese Ausbildungszeit war eine mehrmonatige klinische Assistentenrotation im 
Trauma Service des Department of Orthopaedics am MetroHealth Medical Center der Case Western 
Reserve University in Cleveland. Nach Abschluss der Facharztausbildung schloss er 1999 eine klinische 
Weiterbildung zum amerikanischen orthopädischen Traumatologen als Oberarzt im Department of 
Orthopaedics am Harborview Medical Center, University of Washington in Seattle an. 2000 wurde er dort 
nach erfolgreichem Abschluss dieser Ausbildung als Assistant Professor weiterverpflichtet. Seit 2001 war er 
wieder als Oberarzt in der Chirurgie und Unfallchirurgie am ‚Bergmannsheil’ in Bochum tätig, wo er 2005 
Leitender Oberarzt und ständiger Vertreter des Direktors der Chirurgischen Klinik wurde. In dieser Zeit 
qualifizierte er sich zum Facharzt für Unfallchirurgie, aber auch im Rahmen der neuen deutschen 
Weiterbildung zum Facharzt für ‚Orthopädie und Unfallchirurgie’ in Verbindung mit dem Fachbereich 
‚Spezielle Unfallchirurgie’. 2003 habilitierte er  gebiet Chirurgie an der Ruhr-Universität Bochum und wurde 
2008 zum außerplanmäßigen Professor der Universität ernannt. Anfang 2009 übernahm er die Direktion 
des Chirurgisch-Traumatologischen Zentrums an der Asklepiosklinik St. Georg in Hamburg, Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg und Campus der Asklepios Medical School der Semmelweiss 
Universität Budapest, bis ihn der Ruf zum Universitätsprofessor für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie 
zum 01.11.2009 an die Medizinische Universität Graz ereilte. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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82. Ausschreibung von Stellen 
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG 2002 idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des VBG 
ausschreibt: 
 
82.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
 

 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, zu besetzen ab 01. März 2010,  

befristet bis 30. Juni 2010 
 
Kernaufgaben: 

 Pflichterfüllung im Rahmen der Ausbildung zum Facharzt/zur Fachärztin für Kinder- und Jugendheil-
kunde 

 Absolvierung von Journaldiensten 
 Mitwirkung und Teilnahme an klinikinternen Fortbildungsveranstaltungen und Besprechungen 
 Organisationsaufgaben, Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich der jeweiligen Abteilung 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und Postern für 

nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement:  

Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen, Dokumentation, Wissenstransfer und Beratung, 
Aufbau und Pflege von Netzwerken, Durchführung von Gesprächen 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Erfahrung und Nachweis wissenschaftlicher Leistung sowie Ausbildung in Pädiatrie erwünscht 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 Kommunikative Kompetenz 
 Durchsetzungsstärke 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Müller, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: kikli.sek@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-12605. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W75 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
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Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Klinische Abteilung für Kieferorthopädie, 

Teilzeit: 20 Wochenstunden, zu besetzen ab 01. Mai 2010, befristet auf 6 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 Mitarbeit in Lehre und Forschung 
 Selbstständige PatientInnenbehandlung 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene universitäre zahnmedizinische Ausbildung und Spezialausbildung im Fach 
Kieferorthopädie 

 Klinische Erfahrung in der Kieferorthopädie (auch bei schwierigen PatientInnenfällen) 
 Erfahrung im Bereich Wissenschaft und Forschung (inklusive Publikationen und Vortragstätigkeit) 
 Erfahrung im Bereich Lehre (selbstständige Abhaltung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen) 
 EDV- und Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative Kompetenz, kollegialer Umgang und Teamfähigkeit 
 Belastbarkeit, Präsenz und sorgfältige, verlässliche Arbeitsweise 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Ass.-Prof.in Dr.in Margit Pichelmayer, Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Kieferorthopädie an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: margit.pichelmayer@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-2424 bzw. Kliniksekretariat: Tel.: 
++43 (0) 316/385-3989. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W76 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Klinische Abteilung für Kieferorthopädie, 

Teilzeit: 20 Wochenstunden, zu besetzen ab 01. Mai 2010, befristet auf 6 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 Mitarbeit in Lehre und Forschung 
 Selbstständige PatientInnenbehandlung 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene universitäre zahnmedizinische Ausbildung und Spezialausbildung im Fach 
Kieferorthopädie 

 Klinische Erfahrung in der Kieferorthopädie (auch bei schwierigen PatientInnenfällen) 
 Erfahrung im Bereich Wissenschaft und Forschung (inklusive Publikationen und Vortragstätigkeit) 
 Erfahrung im Bereich Lehre (selbstständige Abhaltung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen) 
 EDV- und Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative Kompetenz, kollegialer Umgang und Teamfähigkeit 
 Belastbarkeit, Präsenz und sorgfältige, verlässliche Arbeitsweise 
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Ass.-Prof.in Dr.in Margit Pichelmayer, Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Kieferorthopädie an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: margit.pichelmayer@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-2424 bzw. Kliniksekretariat: Tel.: 
++43 (0) 316/385-3989. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W77 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Radiologie, Klinische Abteilung 

für Nuklearmedizin, befristet bis 12. Februar 2011 
 
Kernaufgaben: 

 Klinische und präklinische Forschung, klinische Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der 
funktionell-morphologischen bildgebenden Verfahren mit Schwerpunktsetzung auf dem Gebiet der 
Hybridtechnologie 

 Selbstständige Planung, Einreichung und Durchführung von wissenschaftlichen Projekten 
 Einbindung in die universitäre Lehre 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder technisches Diplom- oder Doktoratsstudium 
 Erfahrungen in den Bereichen Strahlenphysik, Strahlenschutz, Dosimetrie, CT-Technik 
 Vertiefte einschlägige EDV-Kenntnisse 
 Kenntnisse multivariater statistischer Verfahren und in der Datenanalyse 
 Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten 
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Univ.-Prof.in Dr.in Reingard Aigner, Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Nuklearmedizin an der Universitätsklinik für Radiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
reingard.aigner@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-12151. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W78 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
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UniversitätsassistentIn 
an der Universitätsklinik für Innere Medizin, Klinische Abteilung für Kardiologie,  

zu besetzen ab 01. März 2010, befristet bis 31. Juli 2010 
 
Kernaufgaben: 

 Grundlagenwissenschaftliche Forschungstätigkeit auf den Gebieten experimentelle Elektrophysiologie 
und Hypertrophieregulation am Myokard 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften oder der Humanmedizin 
 Abgeschlossenes Doktorat (Dr.rer.nat. oder Dr.med.) 
 Mehrjährige aktive selbstständige Tätigkeit auf dem Gebiet der experimentellen Elektrophysiologie 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Umfangreiche wissenschaftliche Vorerfahrung auf dem Gebiet molekularer Mechanismen von 
Arrhythmien, patch clamping und Umgang mit isolierten Kardiomyozyten 

 Kenntnisse im Umgang mit Tiermodellen, einschließlich aktive Generierung von Hypertrophiemodellen 
(z.B. aortic banding) 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Hohe Belastbarkeit und Flexibilität 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Burkert Pieske, Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie 
an der Universitätsklinik für Innere Medizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: burkert.pieske@medunigraz.at, 
Tel.: ++43 (0) 316/385-12544. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W79 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, Klinische Abteilung für allgemeine Kinder- und 

Jugendchirurgie, zu besetzen ab 01. März 2010, befristet bis längstens 29. Februar 2012 
 
Kernaufgaben: 

 PatientInnenbetreuung 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten 
 Wissenschaftliche Tätigkeit 
 Journaldienste 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendchirurgie 

oder Chirurgie oder Traumatologie 
 Fremdsprachen- und EDV-Kenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen:  

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
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 Kommunikative Kompetenz 
 Durchsetzungsstärke 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Michael E. Höllwarth, Vorstand der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendchirurgie sowie Leiter der Klinischen Abteilung für allgemeine Kinder- und Jugend-
chirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: kinderchirurgie@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-13762. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W82 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@meduni-graz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Chirurgie, Klinische Abteilung für Transplantationschirurgie, befristet für die 

Dauer des Beschäftigungsverbotes und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 
 
Kernaufgaben: 

 PatientInnenbetreuung (Station, Ambulanz) 
 Tätigkeit im OP (OP-Assistenz) 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich der Klinischen Abteilung für Transplantationschirurgie 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Praktische und wissenschaftliche Vorerfahrung in Chirurgie, Transplantationschirurgie 
 EDV (Word, Excel, Medocs) 
 Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 Kommunikative Kompetenz 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. KH. Tscheliessnigg, Vorstand der Universitätsklinik für Chirurgie 
und Leiter der Klinischen Abteilung für Transplantationschirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
karlheinz.tscheliessnigg@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-82730. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W83 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitäts-Augenklinik, Teilzeit: 20 Wochenstunden, befristet bis 14. Juni 2010 

 
Kernaufgaben: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen mit Schwerpunkt vorderer 
Augenabschnitt, insbesondere Bindehaut/Hornhaut 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten 
 Mitwirkung bei Gewebekultur-Studien 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und Postern für 

nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement:  

Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen, Dokumentation, Wissenstransfer und Beratung, 
Aufbau und Pflege von Netzwerken, Durchführung von Gesprächen 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Vorerfahrung in Augenheilkunde mit besonderem Schwerpunkt umweltbedingter Augener-

krankungen 
 Erfahrung in der Planung und Durchführung von Klinischen Studien und wissenschaftlichen Projekten 
 Erfahrung mit Zellkulturen 
 Grundlegende EDV-Kenntnisse 
 Sehr gute Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 Kommunikative Kompetenz 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Wedrich, Vorstand der Universitäts-Augenklinik, gerne 
zur Verfügung. Kontakt: andreas.wedrich@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-12394. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W84 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
an der Universitätsklinik für Radiologie, Klinische Abteilung für Neuroradiologie, bis 

FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und Postern für 

nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden um im Wissenschaftsmanagement:  

Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen 
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Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Absolvierte Gegenfächer bzw. Vorerfahrung in Radiologie erwünscht 
 Vorerfahrung auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften erwünscht 
 Vorerfahrung in der Lehre bzw. Studierendenbetreuung erwünscht 
 Wissenschaftliche Vorerfahrung (im Besonderen auf dem Gebiet der Radiologie oder den Neuro-

wissenschaften) erwünscht 
 Grundlegende EDV-Kenntnisse 
 Sehr gute Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Franz Ebner, Leiter der Klinischen Abteilung für Neuroradiologie 
an der Universitätsklinik für Radiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: franz.ebner@medunigraz.at, Tel.: 
++43 (0) 316/385-3271. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W87 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 

 
 
 

82.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz.  
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher 
Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
 

 
 

MitarbeiterIn 
in der Organisationseinheit für Forschungsmanagement, Abteilung Forschungsförderung und 
Technologietransfer, befristet auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes und eines eventuell 

anschließenden Karenzurlaubes 
 
Kernaufgaben: 

 Administrative und organisatorische Unterstützung zur Betreuung von Klinischen Forschungsprojekten 
(vor allem Projektmeldungen und –genehmigungen, Daten- und Dokumentenverwaltung, 
Korrespondenz, Mitwirkung am Qualitätsmanagement) 

 Anlaufstelle für ProjektleiterInnen und Auftrag gebende Firmen 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK) oder vergleichbare Ausbildung mit Berufserfahrung 
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 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office-Paket) 
 Kenntnisse des universitären Umfelds von Vorteil 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sehr genaue, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise und hohe soziale Kompetenz auch in 
Stresssituationen 

 Sehr gute kommunikative, organisatorische und administrative Fähigkeiten 
 Serviceorientierung und Teamfähigkeit 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Mag.a Dr.in Carolin Auer, Leiterin der Organisationseinheit für Forschungs-
management und der Abteilung für Forschungsförderung und Technologietransfer, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: carolin.auer@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-72016. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A74 ex 2009/10 bevorzugt via e-
Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
am Klinischen Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik,  

Teilzeit: 20 Wochenstunden, auf die Dauer des Karenzurlaubes, 
längstens bis April 2011 

 
Kernaufgaben: 

 Mitarbeit bei Forschungsprojekten im Bereich Nitric Oxide Stress 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Biomedizinischen AnalytikerIn 
 Erfahrung in Standardmethoden der Molekularbiologie 
 Erfahrung in der Durchführung klinischer Studien 
 Gute EDV- und Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung 
 Lernbereitschaft 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Dr. Hans-Jürgen Gruber, Leiter der Research Unit, gerne zur Verfügung. 
Kontakt: hans-juergen.gruber@klinikum-graz.at, Tel.: ++43 (0) 316/385-80027. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A81 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 
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ReferentIn 
in der Organisationseinheit für Studium und Lehre, Bereich Organisation der Lehre, Abteilung 

Evaluierungs- und Prüfungsorganisation, zu besetzen ab 01. März 2010,  
auf die Dauer des Karenzurlaubes nach Mutterschutzgesetz 

 
Kernaufgaben: 

 Organisation und Abwicklung von Multiple Choice Prüfungen 
 Beurteilungseinforderung und –erfassung im internen Informationssystem MEDonline 
 Prüfungsterminplanung, -organisation und –verwaltung 
 Allgemeine und laufende Verwaltungs- und Organisationsarbeiten 
 Beratung, Hilfestellung, Beantwortung von Anfragen im Parteienverkehr 

 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung 
 Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im administrativen Bereich 
 Praktische Erfahrung in den wesentlichen Feldern der Büroorganisation 
 Ausgezeichnete EDV-Kenntnisse (windowsbasierte Standard Office-Programme) 
 Kenntnisse des Informationsmanagementsystems – MEDonline 

 
Persönliche Anforderungen: 

 Sehr hohe Genauigkeit und sehr strukturierte Arbeitsweise 
 Belastbarkeit, Engagement und hohes Maß an Selbstständigkeit 
 Besondere Teamfähigkeit 

 
Bei Fragen steht Ihnen Herr DI Dr. Herwig Rehatschek, Leiter des Bereiches Organisation der Lehre in der 
Organisationseinheit für Studium und Lehre, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
herwig.rehatschek@medunigraz.at, Tel.: ++43 (0) 316/38-4020. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A86 ex 2009/10 bevorzugt via 
e-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, Abteilung 
Personaladministration, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. Die Bewerbungsfrist endet am 
10. Februar 2010. www.medunigraz.at/stellen 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor  


